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Stellungnahme Stellungnahme der Verwaltung und Planer Beschluss 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Es liegt bislang weder eine verbindliche Festlegung auf eine bestimmte Trasse 

noch eine genauere Planung für einen Radschnellweg vor. Daher wird ein 

nachrichtlicher Eintrag nicht empfohlen. 

Grundsätzlich verbleiben zwischen Planungsbereich und Fils Flächen, die 

vorbehaltlich der Überwindung fachgesetzlich geregelter Belange für eine 

Trassenführung herangezogen werden könnten.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dies betrifft nicht die vorliegende Planung. 
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Stellungnahme Stellungnahme der Verwaltung und Planer Beschluss 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kenntnisnahme 

 

 

 

Der Abstand zwischen B10 und Planungsbereich beträgt ca. 35-45m. 

Die Vorgaben zum Anbauverbot können daher eingehalten werden.  

 

 

Vorgaben zu Werbeanlagen sind nicht Gegenstand der 

Flächennutzungsplanänderung, jedoch im parallelen Bebauungsplanverfahren 

vorgesehen. 
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Stellungnahme Stellungnahme der Verwaltung und Planer Beschluss 
 

 

 

 

 

 

Kenntnisnahe 

 

 

Festlegungen zur Anordnung und zur Höhe von Gebäuden sind nicht Gegenstand 

der Flächennutzungsplanänderung sondern des parallelen Bebauungsplanes. Eine 

über die in der Vorplanung vorgesehenen Gebäudehöhen hinausgehende 

Höhenentwicklung ist jedoch nicht vorgesehen. 

  

 

 

 

 

 

 

 

Die Flächennutzungsplanänderung berücksichtigt die Belange des 

Gewässerschutzes dadurch, dass die Gewerbliche Baufläche nicht bis zum 

Begleitgrün der Fils ausgewiesen wird sondern noch ein Pufferstreifen verbleibt, 

der die Funktion des Gewässerrandstreifens übernehmen kann.  

Die Berücksichtigung und Darstellung des Gewässerrandstreifens im Detail ist 

Gegenstand des Bebauungsplanverfahrens. 

 

 

 

 

 

 

Die artenschutzrechtlichen Untersuchungen für die SaP laufen bereits, dauern 

jedoch jahreszeitlich bedingt nach Aussage des Biologen noch bis September 

dieses Jahres an. Bis zum Feststellungsbeschluss wird mit Ergebnissen gerechnet. 

Vorläufig kann davon ausgegangen werden, dass mit artenschutzrechtlichen 

Verbotstatbeständen dann nicht zu rechnen ist, wenn nicht in das Begleitgehölz der 

Fils eingegriffen wird und ein Abstand zum Gehölz gehalten wird. Ein 

entsprechender Abstand ist vorgesehen. Daher kann ein Eingriff in das Gehölz 

vermieden werden. 
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Stellungnahme Stellungnahme der Verwaltung und Planer Beschluss 
 

 

 

 

Ein Umweltbericht mit Eingriffs-/Ausgleichsbilanzierung liegt für das parallele 

Bebauungsplanverfahren in der Zwischenzeit vor. Unter Berücksichtigung von 

Vermeidungs- und Minimierungsmaßnahmen innerhalb des Planbereiches und 

externen Ausgleichsmaßnahmen ist ein vollständiger naturschutzrechtlicher 

Ausgleich möglich. Die Ergebnisse können auf das Flächennutzungsplan-

Änderungsverfahren übertragen werden. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kenntnisnahme 
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Stellungnahme Stellungnahme der Verwaltung und Planer Beschluss 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kenntnisnahme 

 

Der Radweg verläuft entlang der K1206 und kann erhalten werden. Details zum 

Verlauf des Radweges sind Gegenstand des Bebauungsplanes. 
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Stellungnahme Stellungnahme der Verwaltung und Planer Beschluss 
 

 

 

 

 

 

 

Der Umweltbericht berücksichtigt die Angaben des Klimaatlas und bewertet den 

Eingriff in das Schutzgut Klima als nicht erheblich. 
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Stellungnahme Stellungnahme der Verwaltung und Planer Beschluss 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Siehe hierzu Seite 11 bis 16 dieser Zusammenstellung. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Die HQextrem-Ausbreitungslinie kann nachrichtlich dargestellt werden. 
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Stellungnahme Stellungnahme der Verwaltung und Planer Beschluss 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Eingriffsminimierende Festsetzungen sind Gegenstand des Bebauungsplanes.  

Die Bewertung des Bodens erfolgt im Umweltbericht zum Bebauungsplan. Der 

Umweltbericht ist auch Bestandteil der Flächennutzungsplanänderung. 

 

 

Dies ist bekannt. Die Begründung zur Flächennutzungsplanänderung wird 

entsprechend ergänzt.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Es handelt sich um den Siedlungsrand von Reichenbach. 

 

Dies ist Gegenstand des Bebauungsplanverfahrens. 

 

 

Kenntnisnahme 

 

 

 

 

 

 

 

Die Festlegung von Details zur Löschwasserversorgung ist nicht Gegenstand der 

Flächennutzungsplanänderung sondern der nachgelagerten Verfahren 

Bebauungsplan und insbesondere der Baugenehmigung. 
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Stellungnahme Stellungnahme der Verwaltung und Planer Beschluss 
 

 

 

 

 

Die Erschließung des Erweiterungsbereiches soll direkt von der K1206 aus 

erfolgen. Diese erfüllt die Anforderungen.  

 

 

 

Dies ist nicht Gegenstand der Flächennutzungsplanänderung sondern ggf. von 

Festsetzungen zu Pflanzgeboten im Rahmen des Bebauungsplanes. 

 

 

Die Festlegung von Details zu Flächen für die Feuerwehr ist nicht Gegenstand der 

Flächennutzungsplanänderung sondern der nachgelagerten Verfahren 

Bebauungsplan und insbesondere der Baugenehmigung. 

 

 

 

 

 

Der Hinweis wird zur Kenntnis genommen. Es wird empfohlen im Bebauungsplan 

einen entsprechenden Hinweis zu formulieren. Erforderliche bauliche Maßnahmen 

sind Gegenstand einer künftigen Baugenehmigung. 

 

 

 

 

 

 

 

Die Anordnung möglicher künftiger elektrischer Oberleitungen ist nicht 

Gegenstand der Flächennutzungsplanänderung. 
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Stellungnahme Stellungnahme der Verwaltung und Planer Beschluss 
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Stellungnahme Stellungnahme der Verwaltung und Planer Beschluss 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dies betrifft den Bebauungsplan  

 

 

 

 

 

Das Straßenbauamt stimmt nach verschiedenen Abstimmungen grundsätzlich einer 

Erschließung des Erweiterungsbereiches direkt von der K1206 zu, unter der 

Voraussetzung, dass verschiedene bauliche Änderungen im Bereich der geplanten 

Zufahrt zur Verbesserung des Verkehrsflusses zur Verbesserung der Sicherheit für 

Fußgänger und Radfahrer umgesetzt werden. Die Details dieser Maßnahmen sind 

Gegenstand des parallelen Bebauungsplanverfahrens bzw. einer gesonderten 

Vereinbarung mit dem Straßenbauamt als Straßenbaulastträger. 
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Stellungnahme Stellungnahme der Verwaltung und Planer Beschluss 
 

 

 

 

Im Detail sind die Belange der Verkehrsbehörde insbesondere hinsichtlich 

baulicher Maßnahmen zur Erschließung des Erweiterungsbereiches und die 

Einhaltung von Schleppkurven Gegenstand des parallelen 

Bebauungsplanverfahrens bzw. einer gesonderten Vereinbarung mit dem 

Straßenbauamt als Straßenbaulastträger.. 

 

Der Radweg entlang der K1206 bleibt erhalten. 

Bauliche Maßnahmen zur Veränderung der Radwegführung infolge der geplanten 

Zufahrt sind Gegenstand des Bebauungsplanverfahrens bzw. einer gesonderten 

Vereinbarung mit dem Straßenbauamt als Straßenbaulastträger. 

 

Mögliche Änderungen der bestehenden westlichen Zufahrt der Firma Nagel 

betreffen nicht die Flächennutzungsplanänderung. Der betreffende Bereich ist im 

Flächennutzungsplan bereits als gewerbliche Baufläche ausgewiesen. 

 

 

 

 

 

 

 

Dies betrifft das Bebauungsplanverfahren. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Das Amt für Wasserwirtschaft und Bodenschutz hat für die 

Flächennutzungsplanänderung eine gesonderte Stellungnahme abgegeben. Auf die 

Seiten 7 und 8 dieser Zusammenstellung wird verwiesen. 
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Stellungnahme Stellungnahme der Verwaltung und Planer Beschluss 
 

 

 

 

 

 

 

Der Überschwemmungsbereich HQextrem wird nachrichtlich dargestellt. Ein 

Bauverbot ergibt sich daraus nicht. Mögliche Festlegungen zum 

hochwasserangepassten Bauen sind Gegenstand des Bebauungsplanes. 

 

 

 

 

 

Dies betrifft nicht die Flächennutzungsplanänderung sondern den Bebauungsplan. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dies betrifft nicht die Flächennutzungsplanänderung sondern den Bebauungsplan. 
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Stellungnahme Stellungnahme der Verwaltung und Planer Beschluss 
 

 

 

 

Dies betrifft nicht die Flächennutzungsplanänderung sondern den Bebauungsplan. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dies betrifft nicht die Flächennutzungsplanänderung sondern den Bebauungsplan. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dies betrifft nicht die Flächennutzungsplanänderung sondern den Bebauungsplan. 

 

 

 

 

 

 

 

Das Gewerbeaufsichtsamt hat für die Flächennutzungsplanänderung eine 

gesonderte Stellungnahme abgegeben. Auf die Seite 8 dieser Zusammenstellung 

wird verwiesen. 
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Stellungnahme Stellungnahme der Verwaltung und Planer Beschluss 
 

 

 

 

Dies betrifft nicht die Flächennutzungsplanänderung sondern den Bebauungsplan. 

 

 

 

 

 

Dies betrifft nicht die Flächennutzungsplanänderung sondern den Bebauungsplan. 

 

 

 

 

 

 

 

Dies betrifft nicht die Flächennutzungsplanänderung sondern den Bebauungsplan. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kenntnisnahme 

 

 

Der Ausgleich für den Eingriff in die FFH-Mähwiesen soll durch Erweiterung der 

betreffenden Mähwiese auf ca. 250m² in östliche Richtung erfolgen. Betroffen sind 

bestehende Grünlandflächen. Ein Eingriff in Ackerflächen erfolgt dadurch nicht. 

Als weitere externe Ausgleichsmaßnahmen ist entweder die Anrechnung der 

geplanten Renaturierung des Mündungsbereichs des Talbachs vorgesehen oder der 

Zukauf von Ökopunkten.  

 

 

Es entsteht ein Eingriff in die kartierte FFH-Mähwiese, der in direkter räumlicher 

Nähe ausgeglichen werden kann. Die Minimierung des Eingriffs und der 

Ausgleich ist im Detail Gegenstand des Bebauungsplanverfahrens. 
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Stellungnahme Stellungnahme der Verwaltung und Planer Beschluss 
 

 

 

Gegenüber den kartierten Biotopen wird ein mind. 10m breiter Abstand 

eingehalten. Der Umweltbericht geht nicht von einer Beeinträchtigung aus. 

 

Ein Umweltbericht mit Eingriffs-/Ausgleichsbilanzierung liegt in der Zwischenzeit 

vor. Unter Berücksichtigung von Vermeidungs- und Minimierungsmaßnahmen 

und externen Ausgleichsmaßnahmen ist ein vollständiger naturschutzrechtlicher 

Ausgleich möglich. Die Festlegung von Vermeidungs- und 

Minimierungsmaßnahmen ist Gegenstand des Bebauungsplanverfahrens. 

Die artenschutzrechtlichen Untersuchungen für die SaP laufen bereits, dauern 

jedoch jahreszeitlich bedingt nach Aussage des Biologen noch bis September 

dieses Jahres an. Bis zum Satzungsbeschluss wird mit Ergebnissen gerechnet. 

 

Kenntnisnahme 
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Stellungnahme Stellungnahme der Verwaltung und Planer Beschluss 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kenntnisnahme 

 

 

Das Straßenbauamt stimmt nach verschiedenen Abstimmungen grundsätzlich einer 

Erschließung des Erweiterungsbereiches direkt von der K1206 zu, unter der 

Voraussetzung, dass verschiedene bauliche Änderungen im Bereich der geplanten 

Zufahrt zur Verbesserung des Verkehrsflusses zur Verbesserung der Sicherheit für 

Fußgänger und Radfahrer umgesetzt werden. Die Details dieser Maßnahmen sind 

Gegenstand des parallelen Bebauungsplanverfahrens bzw. einer gesonderten 

Vereinbarung mit dem Straßenbauamt als Straßenbaulastträger. 

 

Kenntnisnahme 
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Stellungnahme Stellungnahme der Verwaltung und Planer Beschluss 
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Stellungnahme Stellungnahme der Verwaltung und Planer Beschluss 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Es liegt ein spezielles Baugrundgutachten für den Planbereich vor. Auf dieses wird 

im parallelen Bebauungsplan bereits verwiesen. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Auf eine objektbezogene Baugrunderkundung wird im parallelen Bebauungsplan 

bereits verwiesen. 
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Stellungnahme Stellungnahme der Verwaltung und Planer Beschluss 
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Stellungnahme Stellungnahme der Verwaltung und Planer Beschluss 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kenntnisnahme 
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Stellungnahme Stellungnahme der Verwaltung und Planer Beschluss 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kenntnisnahme 

 

Frühere Stellungnahmen aus dem vorliegenden 

Flächennutzungsplanänderungsverfahren sind nicht bekannt. 
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Stellungnahme Stellungnahme der Verwaltung und Planer Beschluss 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Im Weg zwischen der K1206 und der Fils verlaufen bestehende Leitungen der 

Telekom. Bei Realisierung der Planung sind diese zu verlegen.  

Dies ist Gegenstand des parallelen Bebauungsplanes und der künftigen 

Bauausführung. 
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Stellungnahme Stellungnahme der Verwaltung und Planer Beschluss 
 

 
Folgende Stellen haben eine Stellungnahme abgegeben, 
jedoch keine Anregungen oder Bedenken vorgetragen: 
 

- Unitymedia BW 
- Stadt Plochingen 

 
 
Folgende Stellen wurden ebenfalls am Verfahren beteiligt, 
haben jedoch bis Ablauf der Auslegungsfrist keine 
Stellungnahme abgegeben: 
 

- IHK Region Stuttgart 
- Landesnaturschutzverband BW 
- Polizeipräsidium Reutlingen 
- Stadt Ebersbach a.d.F. 
- Stadt Wernau 
- VVS Stuttgart 

 

  

 


